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Herr Stefan Geßlein, Hauptstraße 44, 96257 
Marktgraitz, beabsichtigt, an der Wasserkraftanlage 
Friedrichsmühle (Alte Porzellanfabrik) am rechten 
Itzufer auf den Flurstücken 251 und 251/3 der Gemar-
kung Dörfles b. Coburg eine Fischaufstiegsanlage als 
naturnahe Rampe zu errichten. Für diese Maßnahmen 

hat Herr Geßlein beim Landratsamt Coburg eine 
Genehmigung nach wasserrechtlichen Vorschriften 
beantragt. 
 
Nach § 3 d UVPG in Verbindung mit Art. 83 Abs. 3 Satz 
1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) ist in 
einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles festzu-
stellen, ob für die Maßnahme eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen ist. 
 
Das Vorhaben kann nach Einschätzung der Behörde 
aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichti-
gung der im II. Teil der Anlage III zum BayWG auf-
geführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben, die im Hinblick auf eine 
wirksame Umweltvorsorge zu berücksichtigen wären. 
Für das beantragte Vorhaben besteht somit keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung. 
 
Gemäß Art. 83 Abs. 3 Satz 3 BayWG ist diese Fest-
stellung nicht selbstständig anfechtbar. 
 

Coburg, 08.06.2009 
Landratsamt Coburg 
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